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Das Studium der Rechtswissenschaft 
ist, obschon sich die Universität Luzern 
bemüht, einen Praxisbezug herzustel-
len, weitestgehend eine theoretische 
Ausbildung. Diesem Umstand trägt 

die Rechtswissenschaftliche Fakul-
tät der Universität Luzern nun aber 
Rechnung, indem sie eine innovative 
Lehrform anbietet – die Law Clinic 
Wirtschaftsrecht. Ein Erfahrungsbe-
richt aus der Sicht eines Teilnehmers.

Als Absolvent einer Berufsausbildung 
und Student der Rechtswissenschaft 
auf  dem zweiten Bildungsweg zögerte 
ich nicht, als ich das Inserat der Law 
Clinic las. Monierte ich doch schon seit 
Langem in meinem Umfeld, dass sich 
die universitäre Ausbildung ruhig et-

was öfters am erfolgreichen dualen Bil-
dungssystem der Schweiz inspirieren 
lassen dürfte. In der Berufsausbildung 
wird theoretisches Wissen tagtäglich 
mit der Praxis verknüpft. Die Law 
Clinic bezweckt im Grunde genommen 
genau jenen Austausch zwischen Theo-
rie und Praxis an der Universität. Die 
Studierenden können ihr theoretisches 
Wissen direkt an einem konkreten und 
realen Fall anwenden. 

Der Fall: Die Renggli AG, Spezialis-
tin im nachhaltigen Bauen mit Holz, 
möchte als Kooperationspartnerin ei-
nes Start-ups sogenannte Tiny Houses 
als Übernachtungsmöglichkeiten an 
touristisch attraktiven Standorten 
betreiben lassen. In diesem Zusam-
menhang stellten sich sowohl bau- und 
raumplanungsrechtliche als auch 
arbeits- und sozialversicherungsrecht-
liche Fragen. 

Die Law Clinic basiert auf  Teamarbeit 
– für das Studium der Rechtswissen-
schaft eine Besonderheit. Die juristi-
sche Ausbildung ist sonst, zumindest
was das Verfassen von schriftlichen
Arbeiten und Prüfungen anbelangt,
weitestgehend eine Einzelarbeit. Das
führt allerdings dazu, dass sogenannte
Soft Skills, wozu unter anderem die
Teamfähigkeit zählt, weniger Beach-
tung finden. Dass diese Fähigkeiten in

der zukünftigen praktischen Tätigkeit 
allerdings von grosser Bedeutung sind, 
hat insbesondere die im Rahmen der 
Law Clinic veranstaltete Podiumsdis-
kussion mit Vertreterinnen und Vertre-
tern aus der Praxis gezeigt. 

Im Zentrum der Law Clinic steht das 
Verfassen eines Rechtsgutachtens. Zu 
den üblichen im Studium zu bearbei-
tenden Fällen unterscheidet sich dieses 
im Wesentlichen aufgrund der Aus-
gangsposition. Im Studium bemühen 
sich Professorinnen und Professoren, 
Sachverhalte und die zugehörigen Fra-
gen so zu gestalten, dass die Studieren-
den ohne Rückfragen den Sachverhalt 
lösen können. Man erhält sozusagen 
sämtliche notwendigen Zutaten, um 
eine juristisch vertretbare Lösung zu 
entwerfen. Das Rezept und die Fähig-
keiten, um daraus eine vertretbare 
Lösung zu erstellen, eignen sich die 
Studierenden während der Lehrver-
anstaltungen an. Im Rahmen der Law 
Clinic wird den Studierenden hingegen 
kein vorbereiteter Sachverhalt serviert. 
Die Idee, das Konzept und die zahl-
reichen Möglichkeiten der Umsetzung 
des Vorhabens wurden uns im Rah-
men einer Kick-off-Veranstaltung vom 
Auftraggeber, Max Renggli, CEO der 
Renggli AG, mit viel Enthusiasmus 
nähergebracht. Dabei waren weder der 
Sachverhalt noch die zu bearbeitenden 

Rechtsfragen abschliessend geklärt. 
Jene Aufgabe, welche gewöhnlich für 
uns übernommen wird, nämlich den 
Sachverhalt auf  das Wesentliche zu 
beschränken, durften wir nun selbst 
übernehmen. Den Sachverhalt zu 
erfragen, die relevanten Rechtsfragen 
daraus zu abstrahieren und dabei die 
Interessen des Auftraggebers nicht aus 
den Augen zu verlieren, stellten dann 
auch die grössten Herausforderungen 
dar. 

Bereits wenige Wochen nach der 
Kick-off-Veranstaltung sind die ersten 
Zwischenergebnisse dem Auftragge-
ber zu präsentieren. Diese Ergebnisse 
mussten für einmal nicht nur Pro-
fessorinnen und Professoren sowie 
Kommilitoninnen und Kommilitonen 
präsentiert werden, vielmehr richtete 
sich die Zwischenpräsentation an einen 
Auftraggeber mit nicht-juristischem 
Hintergrund. Das führte zu einem für 
uns ungewohnten Perspektivenwechsel. 
Nicht nur unter juristischen Gesichts-
punkten wurden unsere Ergebnisse kri-
tisch betrachtet, sondern auch und vor 
allem unter wirtschaftlichen und tech-
nischen Aspekten. Die eigenen Ansätze 
mit Blick auf  nicht-juristische Aspekte 
zu beleuchten und kritisch zu reflektie-
ren, war sowohl frustrierend als auch 
bereichernd. Bis zum finalen Rechts-
gutachten wurden wir von Prof. Dr. 

iur. Marc Hürzeler und Prof. Dr. iur. 
Roland Norer der Universität Luzern 
unterstützt. Die wichtigen Grundlagen 
zum Verfassen eines Rechtsgutachtens 
wurden uns von Rechtsanwalt Hubert 
Rüedi vermittelt. 

Das Finale der Law Clinic bildet die 
Schlusspräsentation. Nach einer äus
serst interessanten Unternehmensfüh-
rung und Einblicke in die Renggli AG 
in Schötz durften wir unsere Erkennt-
nisse präsentieren und anschliessend 
in einer Diskussionsrunde verteidigen. 
Mit einem gemeinsamen Abendessen 
endete für uns eine ungemein lehrrei-
che Zeit in der Law Clinic. 

Die Law Clinic als innovative Lehr-
form fördert nicht nur verschiedene 
Soft Skills, sondern schlägt auch eine 
Brücke zwischen der theoretischen 
Ausbildung und der praktischen An-
wendung. Sie bringt damit viel Praxis-
bezug in das ansonsten theorielastige 
Studium der Rechtswissenschaft.

* In der Rubrik «WB-Aula» gibt der WB regelmässig
einem Mitglied der Universität Luzern Gelegenheit,
sich zu einem frei gewählten Thema zu äussern.
– Lalo Rashidi aus Rain studiert an der Universität
Luzern Rechtswissenschaft im Master. In der «Law
Clinic» bearbeiten fortgeschrittene Studierende der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät in kleinen Teams
einen realen Fall zu wirtschaftsrechtlichen Themen
und verfassen dazu ein Rechtsgutachten. www.unilu.
ch/law-clinic
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Eine Investition in unsere Demokratie
Die Verlagshäuser erfahren den Ein-
nahmeausfall durch wegfallende Wer-
bung und Inserate. Als eifriger Zei-
tungsleser stelle ich seit Jahren fest,
wie die Medien- und Meinungsvielfalt 
in der Schweiz abnimmt.

Die Gegner der Vorlage kritisieren,
dass auch grosse Verlagshäuser Steu-
ergelder erhalten sollen. Fakt ist, je
höher die Zeitungsauflage, umso gerin-
ger fällt die Ermässigung für die Zustel-
lung aus. Je kleiner das Medium, desto 
grösser ist anteilsmässig die finanzielle 

Unterstützung bei den Online-Medien. 
Das Medienpaket ist ein sog. degressi-
ves Fördermittel.

Der Bund fördert die Medien be-
reits seit 1849, hat jedoch nie Einfluss
auf  die Berichterstattung genommen. 
Hingegen ist die Einflussnahme von
Inserenten und mächtigen «Mäzenen», 
die Medien finanzieren, oder auch von
Grosskonzernen das grösste Problem 
für die Unabhängigkeit der Medien.

Das vorliegende Mediengesetz un-
terstützt in erster Linie die kleinen 

und mittelgrossen Redaktionen. Das 
entspricht unserer Zeitungslandschaft
im Kanton Luzern. Ein Politologe dazu: 
«Der Rückgang echter Lokalnachrich-
ten stärkt schädliche Polarisierungs-
trends.» Facebook und Google haben
kaum Interesse, die Bevölkerung vor
Ort zu informieren. Unsere direkte De-
mokratie braucht den Journalismus vor
Ort dringend. Ich werde am 13. Februar 
ein deutliches Ja in die Urne legen! 

Marcel Sonderegger, Oberkirch

LESERBRIEFE

Stossende Werbung
Ich kann mich noch gut an die Aus-
gangszeiten in meinem Jugendalter 
erinnern, wo an Partys und in Clubs
jeweils junge Frauen, von Tabakfirmen 
angeheuert, elegant verpackte Zigaret-
ten gratis zum Probieren abgaben. Dies
animierte einige unserer damaligen Cli-
que eine zu rauchen – schliesslich woll-
te man cool sein. Genau dies vermittelt 
heute immer noch die Tabakwerbung,
die sich gezielt an Jugendliche richtet: 
über Influencerinnen und Influencer im 
Internet, auf  den People- und Sportsei-

ten in Gratiszeitungen, an Verkaufsstel-
len zwischen Süssigkeiten oder an Fes-
tivals und Konzerten. Studien belegen, 
dass Jugendliche, die häufig mit Tabak-
werbung in Kontakt kommen, eher zu 
Raucherinnen und Rauchern werden. 
Das finde ich sehr stossend! Kinder und
Jugendliche sollen in einem gesunden 
Umfeld aufwachsen. Tabakwerbung hat
bei ihnen nichts zu suchen – deshalb 
sage ich klar Ja zur Initiative!

Ylfete Fanaj, Kantonsrätin SP, Luzern

Regionalmedien stärken unsere Kulturvielfalt
Der Vorstand der Heimatvereinigung 
Wiggertal spricht sich klar für die Ab-
stimmungsvorlage vom 13. Februar über 
das Mediengesetz aus. Kommunikation
ist ein zentraler Teil unseres Zusammen-
lebens. Sie widerspiegelt das politische, 
wirtschaftliche und ebenso das kulturel-
le Geschehen. Vor allem die regionalen 
und kantonalen Zeitungen sowie die Ra-
dio- und TV-Stationen – neuerdings im-
mer mehr auch Onlinemedien – erfüllen
die wichtige Rolle für eine unabhängige 
Informationsverbreitung. 

Viele dieser Medien sind integriert 
in unserem Alltag. Hinter ihrem Funk-
tionieren stehen Verlage und Unterneh-
men, welche mit ihren Mitarbeitenden
wertvolle Dienste und hohe journalis-
tische Leistungen erbringen. Die Viel-
falt ihrer Themen aus politischen und

kirchlichen Behörden, Parteien, Fir-
men, Vereinen und weiteren Institutio-
nen ist ein eigentliches Spiegelbild, was
jahrein und jahraus bei uns rundum 
passiert. Es werden viele Hintergrund-
informationen verbreitet, aktuelle Sta-
tements zu Alltagsthemen sowie Pro-
und Kontra-Meinungen zu politischen
Abstimmungsvorlagen oder neuen Ide-
en und Projekten kommuniziert. Aus
Sicht unserer Heimatvereinigung Wig-
gertal HVW gebührt allen Regionalme-
dien und deren Verantwortlichen hohe
Wertschätzung. Redaktionsteams, die 
wir kennen, arbeiten unabhängig und 
beispielhaft. 

Leider machen vielen regionalen 
Verlagen der akute Medienwandel, der
dramatische Abfluss von Werbegel-
dern und steigende Herstellungskosten

immer mehr zu schaffen. Mit grosser
Weitsicht und Verantwortung haben
Bundesrat und Parlament deshalb mit
dem neuen Mediengesetz dringend 
nötige finanzielle Unterstützungen in 
Aussicht gestellt. Diese werden – nota-
bene primär im Dienst ihrer Leser- und
Zuhörerschaften – je länger je wichti-
ger für die journalistische Qualität und 
Medienvielfalt. Deshalb empfehlen wir 
als heimatverbundene, kulturell, regio-
nal und politisch vielseitig interessier-
te Heimatvereinigung ein überzeugtes 
Ja zum Mediengesetz.

Namens des HVW-Vorstandes:
Xaver Vogel, Präsident, Menzberg;
Lisa Estermann, Sekretärin, Nebikon; 
Gégé Geiger, Redaktion Heimatkunde, 
Willisau

Ein Ja aus Seniorensicht
In den langen pandemiebedingten Ein-
schränkungen waren und sind die Me-
dien willkommene Begleiter im Alltag. 
Sie ermöglichen täglich Abwechslung 
und Unterhaltung. Zeitungen bieten 
interessanten Lesestoff und vermitteln 
spannende und vielseitige Lektüre. Vor
allem die vielen Seniorinnen und Seni-
oren, alleinstehende und kranke Men-
schen schätzen das heutige Medienan-
gebot. Dass die kleinen und mittleren 
Verlags-Unternehmen primär ange-
sichts der abgeflossenen Werbegelder 
und wegen weniger Inseraten auch von
Vereinen und Firmen wirtschaftlich in
Bedrängnis sind, ist leider eine Tatsa-
che. Das gefährdet die Medienvielfalt, 
wertvolle Arbeitsplätze und die journa-
listische Qualität.

Deshalb wollen der Bundesrat und 
die Parlamentsmehrheit mit Bundes-
geldern Gegensteuer geben. Das ist 
für die Zukunft vor allem der kleinen
und mittleren Verlage zentral wichtig. 
Damit soll weiteren Medienkonzent-
rationen, zunehmendem journalisti-
schem Einheitsbrei und dem Einfluss 
marktkräftiger Konzerne und undurch-
sichtigen Lobbyisten in Politik und
Wirtschaft begegnet werden. Aktuelle 
und unabhängige Medien sind gesell-
schafts- und staatspolitisch, kulturell 

und sozial bedeutungsvoll. Sie sind 
eine nachhaltige Investition in die De-
mokratie. Zeitgemässe Kommunikatio-
nen sind überdies wertvoll für die Be-
hörden, die vielen Vereine und andere 
Kulturträger sowie für die regionale 
Wirtschaft. Landzeitungen pflegen 
die Nähe zur Region, zur angestamm-
ten Leserschaft und bieten ein breites 
Themenspektrum. Der Willisauer Bote
praktiziert dies beispielhaft, weshalb er
zu Recht mit dem Kulturpreis 2021 ge-
würdigt worden ist.

Mit dem neuen Mediengesetz wür-
den solide Voraussetzungen geschaffen,
dass die Regionalzeitungen, Radio- und 
TV-Stationen sowie Online-Medien zeit-
gemäss und unabhängig informieren
und zur demokratischen Meinungsbil-
dung beitragen. Übrigens: Nur dank 
solchen Bundesgeldern bleiben die
Abos weiterhin noch zahlbar. Aus Sicht
der Seniorinnen udn Senioren empfeh-
len wir ein überzeugtes Ja zum Medien-
gesetz. 

Seniorenrat Die Mitte 60+ Wahlkreis 
Willisau: Marianne Kneubühler, 
Reiden (Vorsitz); Bernhard Aregger, 
Willisau; Cecile Jurt, Schötz; Paul 
Pfister, Altishofen, und Robert Zemp, 
Dagmersellen

Am 13. Februar ist Abstimmungssonntag. Foto Keystone

Die Rubrik «Leserbriefe» dient
der freien Meinungsäusserung. 
Die veröffentlichten Leserbriefe 
müssen nicht mit der Meinung der 
Redaktion übereinstimmen. Ein 
Anspruch auf  Veröffentlichung be-
steht nicht. Die Länge soll sich auf
maximal 80 Zeilen zu 34 Anschlä-
gen beschränken (2700 Zeichen).
Es werden nur Beiträge aufgenom-
men, deren Absender mit vollstän-
digem Vor- und Nachnamen und
vollständiger Adresse (Strasse, 
Wohnort) versehen sind. WB
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